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1 6 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der Görtschitztal Straße im Bereich der Ge-
meinden Ebenthal, Hörtendorf und Sankt Thomas am Zeiselberg

17. Verordnung: Änderung der Durchführungsverordnung zum Punzierungsgesetz
1 8 . Verordnung: Errichtung einer Notarstelle in Traun
1 9 . Kundmachung: Beitritt Luxemburgs zum Übereinkommen über die Geltendmachung von

Unterhaltsansprüchen im Ausland
20. Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem

Königreich Dänemark zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

16. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 22. Dezember 1971
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der Görtschitztal Straße im Bereich der
Gemeinden Ebenthal, Hörtendorf und Sankt

Thomas am Zeiselberg

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, wird verordnet:

Der Straßenverlauf der B 92 Görtschitztal
Straße wird im Bereich der Gemeinden Eben-
thal, Hörtendorf und Sankt Thomas am Zeisel-
berg wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse zweigt
bei km 61,600 (alt) von der bestehenden Trasse
der Görtschitztal Straße ab, führt sodann in ge-
streckter Linienführung in südwestlicher Rich-
tung östlich des Dorfes Pokeritsch vorbei und
bindet über ein Verkehrsbauwerk im Bereiche
von km 146,000 (alt) bis km 146,500 (alt) der
B 70 Packer Straße in diese ein. Die B 92 Gört-
schitztal Straße verläuft sodann weiter bis in
den Nahbereich von Klagenfurt gemeinsam mit
der B 70 Packer Straße und wird schließlich im
Bereich von Klagenfurt an die A 2 Südautobahn
angeschlossen.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßentrasse
aus den beim Bundesministerium für Bauten
und Technik, beim Amt der Kärntner Landes-
regierung und bei den Gemeinden Ebenthal,
Hörtendorf und Sankt Thomas am Zeiselberg
aufliegenden Planunterlagen zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 (BStG 1971)
findet auf dem vorangeführten Straßenteil An-
wendung. Die im Abs. 2 vorgesehene Bauverbots-
zone beträgt 35 m beiderseits der Straßenachse.

Moser

17 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 10. Jänner 1972, mit der die
Durchführungsverordnung zum Punzie-

rungsgesetz geändert wird

Artikel I

Auf Grund des § 26 a des Punzierungsgesetzes,
BGBl. Nr. 68/1954, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 184/1965 wird verordnet:

Die Durchführungsverordnung zum Punzie-
rungsgesetz vom 19. Dezember 1967, BGBl.
Nr. 385, in der Fassung der Verordnung BGBl.
Nr. 117/1969 wird wie folgt geändert:

Der § 36 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Die Gebühr für die Punzierung beträgt:

Artikel II
Diese Verordnung tritt am 1. März 1972 in

Kraft.

Androsch

6 25



410 7. Stück — Ausgegeben am 28. Jänner 1972 — Nr. 18 bis 20

1 8 . Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom. 13. Jänner 1972 betreffend die

Errichtung einer Notarstelle in Traun

Auf Grund des § 9 der Notariatsordnung
vom 25. Juli 1871, RGBl Nr. 75, wird verord-
net:

Im Sprengel des Landesgerichtes Linz wird
mit Wirksamkeit vom 1. Juli; 1972 eine Notar-
steile mit dem Amtssitz in Traun errichtet.

Broda

1 9 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
13. Jänner 1972 betreffend den Beitritt
Luxemburgs zum Übereinkommen vom
20. Juni 1956 über die Geltendmachung von

Unterhaltsansprüchen im Ausland

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen ist Luxemburg am 1. Novem-
ber 1971 dem Übereinkommen über die Gel-
tendmachung von Unterhaltsanisprüchen im Aus-
land (BGBl. Nr. 316/1969, letzte Kundmachung
betreffend den Geltungsbereich BGBl. Nr. 452/
1971) beigetreten.

Kreisky

20.
Nachdem das am 29. Oktober 1970 in Wien unterzeichnete Protokoll zur Abänderung des

Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Dänemark zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, welches
also lautet:

PROTOKOLL
zur Abänderung des Abkommens zwischen
der Republik Österreich und dem König-
reich Dänemark zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern

vom Einkommen und vom Vermögen *)

Der Bundespräsident der Republik Österreich
und Seine Majestät, der König von Dänemark,
von dem Wunsche geleitet, ein Protokoll zur
Abänderung des am 23. Oktober 1961 in Wien
unterzeichneten Abkommens zwischen den ver-
tragschließenden Parteien zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern
vom Einkommen und vom Vermögen (im fol-
genden als „Abkommen" bezeichnet) abzuschlie-
ßen, haben zu diesem Zweck zu ihren Bevoll-
mächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich:

Herrn Sektionschef Dr. Josef Hammerschmidt,
im Bundesministerium für Finanzen;

Seine Majestät, der König von Dänemark:

Seine Exzellenz, Herrn Aksel Christiansen,
außerordentlicher und bevollmächtigter Bot-
schafter.

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen
Vollmachten folgendes vereinbart:

Artikel I

ÄNDERUNGEN DES ABKOMMENS

1. Im Artikel 9 Absatz 2 des Abkommens hat
der letzte Satz zu entfallen.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 126/1962 und 340/
1968
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2. Artikel 10 des Abkommens erhält folgende
neue Fassung:

„Artikel 10

(1) Dividenden, die eine Gesellschaft mit Wohn-
sitz in einem der Vertragstaaten an eine Person
mit Wohnsitz in dem anderen Staat zahlt, werden
in diesem anderen Staat besteuert.

(2) Diese Dividenden können jedoch in dem
Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahlende
Gesellschaft ihren Wohnsitz hat, nach dem Recht
dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf
aber 10 vom Hundert des Bruttobetrages der
Dividenden nicht übersteigen.

(3) Soweit in einem Vertragstaat die Steuer
von inländischen Dividenden im Abzugsweg an
der Quelle erhoben wird, wird das Recht dieses
Staates, den Steuerabzug in voller Höhe vorzu-
nehmen, durch die Absätze 1 und 2 nicht berührt.
Wenn die Steuer im Abzugsweg erhoben wird,
ist sie auf Antrag des Dividendenempfängers mit
Wohnsitz im anderen Staat rückzuerstatten,
soweit sie 10 vom Hundert des Bruttobetrages
der Dividenden übersteigt. Der Antrag auf Rück-
erstattung muß innerhalb von drei Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die der Steuer
unterliegende Leistung fällig geworden ist, bei
der zuständigen Behörde des Staates eingebracht
werden, in dem der Dividendenempfänger seinen
Wohnsitz hat.

(4) Die obersten Finanzbehörden der Vertrag-
staaten regeln in gegenseitigem Einvernehmen,
wie die Bestimmungen der Absätze 2 und 3
durchzuführen sind. Hiebei soll keiner der beiden
Vertragstaaten verpflichtet werden, Maßnahmen
zu treffen, die seiner Gesetzgebung nicht ent-
sprechen.

(5) Für die Ansprüche, die nach Absatz 3 den
Angehörigen diplomatischer oder konsularischer
Vertretungen sowie den zwischenstaatlichen
Organisationen, ihren Organen und Beamten zu-
stehen, sind die folgenden Regeln anzuwenden:

a) Bei Angehörigen einer diplomatischen oder
konsularischen Vertretung des einen Ver-
tragstaates, die im anderen Staat oder in
einem dritten Staat residieren und die
Staatsangehörigkeit des Sendestaates besit-
zen, gilt der Wohnsitz als in diesem letzte-
ren Staat gelegen, sofern sie dort zur Ent-
richtung direkter Steuern von Dividenden,
die im anderen Staat einer im Abzugsweg
an der Quelle erhobenen Steuer unterliegen,
verpflichtet sind;

b) zwischenstaatliche Organisationen und ihre
Organe sowie die Beamten solcher Organi-
sationen und das Personal diplomatischer
oder konsularischer Vertretungen eines
dritten Staates, die sich in einem der. beiden
Vertragstaaten aufhalten oder dort resi-
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dieren und in diesem Staat von der Ent-
richtung direkter Steuern von Dividenden
befreit sind, haben keinen Anspruch auf
Entlastung von den im anderen Staat im
Abzugsweg an der Quelle erhobenen
Steuern.

(6) Der in diesem Artikel verwendete Begriff
„Dividenden" bedeutet Einkünfte aus Aktien,
Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen, Grün-
deranteilen oder anderen Rechten — ausgenom-
men Forderungen — mit Gewinnbeteiligung
sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stam-
mende Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des
Vertragstaates, in dem die ausschüttende Gesell-
schaft ihren Wohnsitz hat, den Einkünften aus
Aktien gleichgestellt sind.

(7) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwen-
den, wenn der Empfänger der Dividenden mit
Wohnsitz in einem der Vertragstaaten in dem
anderen Vertragstaat, in dem die die Dividenden
zahlende Gesellschaft ihren Wohnsitz hat, eine
Betriebstätte hat und die Beteiligung, für die die
Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser
Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 5
anzuwenden.

(8) Bezieht eine Gesellschaft mit Wohnsitz in
einem Vertragstaat Gewinne oder Einkünfte aus
dem anderen Vertragstaat, so darf dieser andere
Staat weder die Dividenden besteuern, die die
Gesellschaft an Personen zahlt, die nicht in diesem
anderen Staat ihren Wohnsitz haben, noch Ge-
winne der Gesellschaft einer Steuer für nicht-
ausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn
die gezahlten Dividenden oder die nicht ausge-
schütteten Gewinne ganz oder teilweise aus in
diesem anderen Staat erzielten Gewinnen oder
Einkünften bestehen."

3. Nach Artikel 10 wird folgender neuer Ar-
tikel eingefügt:

„Artikel 10 A

(1) Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen
und an eine Person mit Wohnsitz in dem anderen
Vertragstaat gezahlt werden, werden in diesem
anderen Staat besteuert.

(2) Die Bestimmungen des Artikels 10 Ab-
sätze 3 bis ,5 sind sinngemäß anzuwenden. Der
Anspruch auf Rückerstattung bezieht sich jedoch
auf den Gesamtbetrag der von Zinsen im Ab-
zugsweg an der Quelle erhobenen Steuer.

(3) Der in diesem Artikel verwendete Begriff
„Zinsen" bedeutet Einkünfte aus öffentlichen
Anleihen, aus Obligationen, auch wenn sie durch
Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit
einer Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und
aus Forderungen jeder Art, sowie alle anderen
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Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates,
aus dem sie stammen, den Einkünften aus Dar-
lehen gleichgestellt sind.

(4) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der
Empfänger der Zinsen mit Wohnsitz in einem
der Vertragstaaten in dem anderen Vertragstaat,
aus dem die Zinsen stammen, eine Betriebstätte
hat und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte ge-
hört. In diesem Fall ist Artikel 5 anzuwenden.

(5) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger
oder zwischen jedem von ihnen und einem Drit-
ten besondere Beziehungen und übersteigen des-
halb die gezahlten Zinsen, gemessen an der zu-
grunde liegenden Forderung, den Betrag, den
Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf
diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall
kann der übersteigende Betrag nach dem inner-
staatlichen Recht der Vertragstaaten und unter
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen die-
ses Abkommens besteuert werden."

4. Artikel 19 Absatz 1 erhält folgende neue
Fassung:

„(1) Einkünfte und Vermögen, die nach den
Bestimmungen dieses Abkommens der Besteue-
rung in einem der Vertragstaaten unterliegen,
dürfen im anderen Staat auch nicht durch Abzug
an der Quelle besteuert werden. Die Bestimmun-
gen der Artikel 9, 10, 10 A, 12 zweiter Satz und
14 zweiter Satz bleiben unberührt."

5. Dem Artikel 19 wird als Absatz 3 angefügt:

„(3) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in
einem der Vertragstaaten Einkünfte aus dem
anderen Vertragstaat und können diese Einkünfte
nach den Artikeln 9 Absatz 2 und 10 Absatz 2
in diesem anderen Vertragstaat besteuert werden,
so rechnet der erstgenannte Staat auf die vom
Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer
den Betrag an, der der in dem anderen Ver-
tragstaat gezahlten Steuer entspricht. Der anzu-
rechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor
der Anrechnung ermittelten Steuer nicht über-
steigen, der auf die Einkünfte entfällt, die aus
dem anderen Vertragstaat bezogen werden."

Artikel II

INKRAFTTRETEN UND ERSTMALIGE
ANWENDUNG

(1) Dieses Protokoll soll ratifiziert und die
Ratifikationsurkunden sollen so bald wie mög-
lich in Kopenhagen ausgetauscht werden.
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(2) Das Protokoll tritt mit dem Austausch der
Ratifikationsurkunden in Kraft.

(3) Die Bestimmungen dieses Protokolls sind
erstmals auf Dividenden und Zinsen anzuwen-
den, die am oder nach dem 1. Jänner 1970 fällig
werden.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-
mächtigten der beiden Vertragstaaten dieses Ab-
kommen unterzeichnet und mit Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Wien, am 29. Oktober 1970,
in zweifacher Urschrift, in deutscher und däni-
scher Sprache, wobei beide Texte gleicherweise
authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Hammerschmidt

Für das Königreich Dänemark:

A. Christiansen

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Protokoll für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte
Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich
versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 26. April 1971

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Finanzen:
Androsch

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger

Die Ratifikationsurkunden zum vorstehenden Protokoll wurden am 17. Dezember 1971
ausgetauscht; somit ist das Protokoll gemäß seinem Art. II Abs. 2 am selben Tag in Kraft
getreten.

Kreisky


